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E 008 DGB-Bezirksvorstand Bayern

Beschluss des DGB-Bundeskongresses
Angenommen in geänderter Fassung

Innere Sicherheit

Der DGB-Bundeskongress möge beschließen:

Der DGB lehnt die Angriffe auf das Grundgesetz und den Umbau des Staats, ab wie zum Beispiel:

• Einsatz der Bundeswehr im Inneren;
• Aktivierung von Notstandsgesetzen;
• Aufhebung der Trennung von Polizei, Geheimdienst und Verfassungsschutz;
• Einschränkungen von Freiheits- und Grundrechten.

Mit diesen zum Teil schon durchgeführten, zum Teil noch anstehenden Maßnahmen wird all das, was bisher nur in
Form von Notstandsgesetzen festgeschrieben war, als Normalzustand in Verfassungsrang erhoben.
Es ist höchste Zeit, aktiv zu werden, damit die geplanten Gesetze nicht verabschiedet und die bereits erfolgten Ge
setzesänderungen zurückgenommen werden. Der DGB wird zu diesem Thema aufklären und Infomaterialien her
ausgeben sowie Veranstaltungen und ggf. Seminare durchführen.


